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Schadlose Entsorgung von Jakobskreuzkraut 

Das Jakobskreuzkraut (JKK), botanischer 
Name Senecio jacobaea, ist in die Diskus-
sion gekommen, weil es wegen seiner in 
allen Pflanzenteilen vorhandenen leber-
schädigenden und krebserregenden Pyr-
rolizidin-Alkaloiden als Bestandteil von 
Tierfutter zu Vergiftungserscheinungen 
geführt hat, insbesondere bei Pferden. In 
diesem Zusammenhang sind auch Fragen 
nach der schadlosen Entsorgung aufgetre-
ten.  
 
Die Bundesgütegemeinschaft Kompost 
e.V. spricht hierzu folgende Empfehlun-
gen aus: 
1. Bei der Entsorgung von Abfällen aus 

Haushaltungen sollte JKK der Biotonne 
zugewiesen werden. Soweit der Haus-
halt nicht an die getrennte Sammlung 
von Bioabfällen bzw. Gartenabfällen 
angeschlossen ist, sollte JKK über die 
Restmülltonne entsorgt werden.  

2. Von einer Verwertung im Rahmen der 
Eigenkompostierung wird abgeraten, 
weil die zur Abtötung von Pflanzen 
und Samen erforderlichen hygieni-
schen Anforderungen bei der Eigen-
kompostierung i.d.R. nicht erfüllt wer-
den. Eine Weiterverbreitung von JKK ist 
damit nicht ausgeschlossen. 

3. Der Entsorgungsweg über die getrennte 
Sammlung von Bioabfällen (d.h. Bio-
tonne und getrennt erfasste Grünabfäl-
le bzw. Garten- und Parkabfälle) steht 
unter dem Vorbehalt, dass die Anforde-
rungen an eine Behandlung zur Hygie-
nisierung gemäß § 3 der Bioabfallver-
ordnung (Einwirkung definierter Tem-
peraturen über einen jeweils bestimm-
ten Zeitraum) in Verbindung mit An-

hang 2 der Bioabfallverordnung (An-
forderungen an die seuchen- und phy-
tohygienische Unbedenklichkeit) er-
füllt werden. Dies ist in zugelassenen 
Kompostierungs- und Vergärungsan-
lagen, in denen Bioabfälle angeliefert 
und gemäß der Bioabfallverordnung 
behandelt werden, der Fall.     

      Ausnahmen davon sind  

Grünabfallannahmestellen, bei de-
nen keine hygienisierende Behand-
lung im Sinne der BioAbfV erfolgt, 
sondern die Grünabfälle lediglich 
zerkleinert und danach auf Flächen 
ausgebracht werden (dies ist derzeit 
noch möglich, nach der anstehen-
den Novelle der BioAbfV voraus-
sichtlich aber nicht mehr).  

Behandlung in mesophilen Vergä-
rungsanlagen, etwa für die Verwer-
tung von nachwachsenden Rohstof-
fen. Für diese Art von Materialien 
gelten die Anforderungen an eine 
hygienisierende Behandlung gemäß 
der BioAbfV nicht. Dieser Weg ist für 
die sichere Entsorgung von Materia-
lien mit einem hygienischen Risiko-
potential - um welches es sich bei 
JKK zweifellos handelt - nur dann 
geeignet, wenn die aus dem Prozess 
resultierenden Gärrückstände ihrer-
seits einer hygienisierenden Be-
handlung unterzogen werden, z.B. 
durch eine Nachkompostierung. 

4. Die Behandlung von größeren Mengen 
JKK, wie sie z.B. im Rahmen von Maß-
nahmen der Landschaftspflege anfal-
len können, ist sowohl in Kompostie-
rungs- als auch in Vergärungsanlagen, 
die den Anforderungen der BioAbfV an 
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eine hygienisierende Behandlung ent-
sprechen, im Hinblick auf die Abtötung 
der Pflanzen und Samen sicher und 
möglich.  
Dies gilt für Anlagen zur Behandlung 
von Bioabfällen mit einem geschlosse-
nen Annahmebereich ebenso, wie für 
offene Anlagen zur Behandlung von 
gemischten Bio- und Grünabfällen oder 
von reinen Grünabfällen.  
Im Falle von Anlagen mit einem offenen 
Annahmebereich für Grünabfälle wird 
empfohlen, Materialien mit relevanten 
Anteilen von Jakobskreuzkraut unver-
züglich in den Behandlungsprozess 
einzubringen. Damit können luftgetra-
gene Verbreitungen von Aussamungen 
vermieden werden.  
Ferner wird empfohlen, dass die für die 
Anlieferung größerer Mengen von Ja-
kobskreuzkraut Verantwortlichen ge-
genüber den Betreibern der Kompostie-
rungs- oder Vergärungsanlagen, denen 
die Materialien angedient werden, ei-
nen Hinweis über die Art der Lieferung 
geben. 

 
Über das Vorstehende hinaus ist auf die 
Gütesicherungen Kompost (RAL-GZ 251) 
und Gärprodukt (RAL-GZ 245) zu verwei-
sen. Diesen Gütesicherungen unterliegen 
über 500 Kompostierungs- und Vergä-
rungsanlagen, in denen bundesweit jähr-
lich etwa 8 Mio. t Bio- und Grünabfälle be-
handelt werden.  
Die Gütesicherung der Behandlungsanla-

gen beinhaltet u.a. die unabhängige 
Kontrolle der o.g. Anforderungen an 
die hygienisierende Behandlung ge-
mäß der Bioabfallverordnung, sowie 
die regelmäßige Kontrolle auf keimfä-
hige Samen und Pflanzenteile der 
fertigen Komposte und Gärprodukte.  
Die von der Bundesgütegemeinschaft 
Kompost jährlich durchgeführten ca. 
3.000 Untersuchungen auf keimfähi-
ge Samen und Pflanzenteile haben 
bislang keinerlei Anhaltspunkte auf 
eine Verbreitungsmöglichkeit von 
Jakobskreuzkraut auf diesem Wege 
ergeben. 
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